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Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation 
und haushaltsnahe Geltendmachung  
 
Hier: erneute Antragsstellung für das Haushaltsjahr 2022 
 
 

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
das Bundesverfassungsgericht hat mit zwei Beschlüssen vom 4. Mai 2020 festgestellt, dass die 
„Grundbesoldung“ im Land Berlin in den Jahren 2009 bis 2015 und die Besoldung ab dem dritten 
Kind in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2013 bis 2015 in verfassungswidriger Weise zu niedrig 
bemessen waren.  
Über Inhalt, Gegenstand und Reichweite beider Verfahren haben wir umfangreich berichtet.  
 
Zwischenzeitlich haben zahlreiche Länder diese Rechtsprechung umgesetzt bzw. entsprechende 
Gesetzentwürfe auf den Weg gebracht. Diese sehen überwiegend die Streichung der untersten 
Besoldungsgruppe und/oder Eingangsstufe, die Erhöhung der familienbezogenen Bestandteile 
bzw. die Einführung eines Familienergänzungszuschlags oder die Erhöhung der Sonderzahlung 
vor. Geregelt ist zudem, dass diejenigen Beamtinnen und Beamten eine Nachzahlung erhalten, 
die ihre Ansprüche jeweils im laufenden Haushaltsjahr geltend gemacht haben bzw. in den Fällen, 
in denen der Dienstherr auf eine wiederholte jährliche Antragsstellung bzw. 
Widerspruchserhebung im jeweiligen Haushaltsjahr verzichtet hatte.  
 
Aufgrund der unterschiedlichen Sachstände in Bund und Länder und unter Beachtung der 
Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts zur haushaltsnahen Geltendmachung von 
Alimentationsansprüchen, die sich nicht unmittelbar aus einem Gesetz ergeben, sind alle 
Beamtinnen und Beamten auch im Jahr 2022 gehalten, ihre Ansprüche bei ihren Dienstherren 
geltend zu machen, sofern entweder kein Gesetz zur Umsetzung der Entscheidungen bereits 
verabschiedet wurde oder der Dienstherr nicht ausdrücklich auf die haushaltsnahe 
Geltendmachung und die Einrede der Verjährung verzichtet hat. 
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In diesem Jahr weigert sich das Finanzministerium bisher auf die haushaltsnahe 
Geltendmachung und die Einrede der Verjährung zu verzichten. 
 
Wie auch in den vergangenen Jahren, stellt die DPolG ihren Mitgliedern für den Fall 
Musteranträge/ Widersprüche zur Verfügung, da noch keine Umsetzung der Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zur „Grundbesoldung“ und zu „kinderreichen Beamtenfamilien“ 
durch den Landesgesetzgeber erfolgt ist (Anlagen 1 und 2). Dadurch soll den Mitgliedern 
erneut ermöglicht werden, eigenständig ihre Rechte bei ihren Dienstherren noch im 
laufenden Haushaltsjahr 2022 geltend zu machen. Eine Rechtsschutzgewährung durch den 
dbb erfolgt - wie in den vergangenen Jahren - nicht.  
 
Bitte informiert auch die Kolleginnen und Kollegen in Eurem Umfeld! 
 
 
 
 

Anlagen 

 Antrag auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation – allgemeine 
Grundbesoldung (Anlage 1) 

 Antrag auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation – kinderreiche 
Beamtenfamilien (Anlage 2)  

 Antrag auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation – allgemeine 
Grundbesoldung für Pensionäre (Anlage 3) 
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Anlage 1 
Absender: 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
 
 
An das: 
Finanzamt Dessau-Roßlau 
Bezügestelle 
Außenstelle Magdeburg 
Otto-von-Guericke-Str. 4 
39104 Magdeburg 
 
 
           (Ort, Datum) 

…………………………………………………………. 
 
Widerspruch 
Antrag auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation 
 
Personalnummer: ………………………………………………… 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Erhalt einer jeweils amtsangemessenen Alimentation nach 
Art. 33 Abs. 5 GG.  
Dazu hat das Bundesverfassungsgericht in grundlegenden und umfassenden Entscheidungen (vgl. nur 
Bundesverfassungsgericht, Zweiter Senat, Beschluss vom 17. November 2015 zur sog. A-Besoldung – 
Az.: 2 BvL 5/13) ausdrückliche und verbindliche Festlegungen getroffen. Diese Vorgaben hat es in seiner 
Entscheidung vom 4. Mai 2020 (vgl. BVerfG 2 BvL 4/18) zur Besoldung von Richterinnen und Richter im 
Land Berlin ausdrücklich bestätigt, konkretisiert und die Berechnungsparameter präzisiert. Dabei wurde 
insbesondere das Abstandsgebot zum allgemeinen Grundsicherungsniveau als ein eigenständiger 
hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums hervorgehoben. 
Den mit Art. 33 GG vorgegebenen und durch die Rechtsprechung ausgeschärften Vorgaben ist der 
Besoldungsgesetzgeber in Sachsen-Anhalt auch im Jahr 2022 nicht nachgekommen. 
Im Hinblick auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehe ich davon aus, dass die mir 
gewährte Besoldung nicht ausreichend ist, sodass ich gegen diese  
 

Widerspruch einlege und beantrage, 
 
mir eine amtsangemessene Besoldung zu gewähren, die den in dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015 sowie aus dem Jahr 2020 aufgestellten 
Parametern und damit dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation entspricht. 

 
Gleichzeitig bitte ich bis zur verfassungsgemäßen Umsetzung der Entscheidung durch den für meine 
Besoldung zuständigen Gesetzgeber meinen Antrag ruhen zu lassen, auf die Einrede der Verjährung zu 
verzichten und mir dies entsprechend zu bestätigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Unterschrift) 
----------------------------------------------------------- 
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Anlage 2 
Absender: 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
 
 
An das: 
Finanzamt Dessau-Roßlau 
Bezügestelle 
Außenstelle Magdeburg 
Otto-von-Guericke-Str. 4 
39104 Magdeburg 
 
 
           (Ort, Datum) 

…………………………………………………………. 
Widerspruch 
Antrag auf Anpassung des Familienzuschlages ab dem dritten Kind für das Jahr 2022 und folgende 
Jahre 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
das Bundesverfassungsgericht hat mit Beschluss vom 4. Mai 2020 (Az. 2 BvL 6/17 u.a.) festgestellt, dass 
die in Nordrhein-Westfalen in den Jahren 2013 bis 2015 gewährte Besoldung im Hinblick auf die 
zustehenden Zuschläge ab dem dritten Kind teilweise verfassungswidrig war. 
Der Dienstherr ist aufgrund des Alimentationsprinzips verpflichtet, seinen Beamten und deren Familien 
einen jeweils amtsangemessenen Lebensunterhalt zu gewähren. Deshalb ist bei der Beurteilung und 
Regelung dessen, was eine amtsangemessene Alimentation ausmacht, die Anzahl der Kinder nicht ohne 
Bedeutung.  
Der Besoldungsgesetzgeber darf bei der Bemessung des zusätzlichen Bedarfs, der für das dritte und jedes 
weitere Kind entsteht, von den Leistungen der sozialen Grundsicherung ausgehen, muss dabei aber 
beachten, dass die Alimentation etwas qualitativ Anderes ist als die Befriedigung eines äußersten 
Mindestbedarfs. Ein um 15 % über dem realitätsgerecht ermittelten grundsicherungsrechtlichen 
Gesamtbedarf eines Kindes liegender Betrag lässt diesen Unterschied hinreichend deutlich werden.  
 
Diesen Anforderungen genügt die mir für mein drittes (ggf. weitere) Kind(er) gewährte Besoldung für das 
Jahr 2022 nicht, so dass ich gegen die mir dafür gewährte Besoldung 
 

Widerspruch 
 
einlege und beantrage  

 
die Gewährung einer amtsangemessenen Besoldung für diese(s) Kind(er), die den in dem 
Urteil vom Bundesverfassungsgericht vom 4. Mai 2020 (2 BvL 6/17 u. a.) festgelegten 
Grundsätzen entspricht. 

 
Gleichzeitig bitte ich auf die Einrede der Verjährung zu verzichten sowie mir dies durch Rücksendung des 
beigefügten Formulars zu bestätigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
(Unterschrift) 
………………………………………..  
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Anlage 3 
Absender: 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
………………………………………………….. 
 
 
 
An das: 
Finanzamt Dessau-Roßlau 
Bezügestelle 
Außenstelle Magdeburg 
Otto-von-Guericke-Str. 4 
39104 Magdeburg 
 
 
           (Ort, Datum) 

…………………………………………………………. 
Widerspruch 
Antrag auf Gewährung einer amtsangemessenen Alimentation 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
Beamtinnen und Beamte haben Anspruch auf Erhalt einer jeweils amtsangemessenen Alimentation nach 
Art. 33 Abs. 5 GG.  
 
Dazu hat das Bundesverfassungsgericht in grundlegenden und umfassenden Entscheidungen (vgl. nur 
Bundesverfassungsgericht, Zweiter Senat, Beschluss vom 17. November 2015 zur sog. A-Besoldung – 
Az.: 2 BvL 5/13) ausdrückliche und verbindliche Festlegungen getroffen. Diese Vorgaben hat es in seiner 
Entscheidung vom 4. Mai 2020 (vgl. BVerfG 2 BvL 4/18) zur Besoldung von Richterinnen und Richter im 
Land Berlin ausdrücklich bestätigt, konkretisiert und die Berechnungsparameter präzisiert. Dabei wurde 
insbesondere das Abstandsgebot zum allgemeinen Grundsicherungsniveau als ein eigenständiger 
hergebrachter Grundsatz des Berufsbeamtentums hervorgehoben. 
 
Den mit Art. 33 GG vorgegebenen und durch die Rechtsprechung ausgeschärften Vorgaben ist der 
Besoldungsgesetzgeber in Sachsen-Anhalt auch im Jahr 2022 nicht nachgekommen. 
 
Im Hinblick auf die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts gehe ich davon aus, dass die mir 
gewährte Besoldung/ Versorgung nicht ausreichend ist, sodass ich gegen diese  
 

Widerspruch einlege und beantrage, 
 
mir eine amtsangemessene Besoldung/ Versorgung zu gewähren, die den in dem Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 2015 sowie aus dem Jahr 2020 aufgestellten 
Parametern und damit dem Grundsatz der amtsangemessenen Alimentation entspricht. 

 
Gleichzeitig bitte ich bis zur verfassungsgemäßen Umsetzung der Entscheidung durch den für meine 
Besoldung/ Versorgung zuständigen Gesetzgeber meinen Antrag ruhen zu lassen, auf die Einrede der 
Verjährung zu verzichten und mir dies entsprechend zu bestätigen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
(Unterschrift) 
…………………………………………. 


